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Wetteraukreis



Ausbau der Kindertagesbetreuung

Bundesinvestitionsprogramm
für unter 3-Jährige

2008 bis 2013

Fachbereich Jugend, Familie und Soziales
                                                                    E 08           Fachstelle Jugend, Bildung, Betreuung

Hinweise zur Bearbeitung des Verwendungsnachweises

· Der Verwendungsnachweis umfasst fünf Seiten sowie vier Nachweise zu den entstandenen Kosten, die je nach Gegenstand und Umfang des Investitionsvorhabens beizufügen sind. 

· Die Bearbeitung ist einfach und auch mit wenig PC- oder Excel-Kenntnissen zu bewältigen: die Eintragungen sind nur in den rot umrandeten Feldern vorzunehmen. Die Berechnungen erfolgen automatisch. 
· Der Zuwendungsbescheid gilt nur in schriftlicher Form, mit rechtsverbindlicher Unterschrift und mit vollständig beigefügten Nachweisen und Belegen als eingegangen. Zur Vereinfachung der Prüfung ist zusätzlich die Zusendung der Excel-Datei erbeten. Nach abgeschlossener Prüfung erhalten Sie die Originalbelege zurück. Sie sind von Ihnen 5 Jahre aufzubewahren. 
· Die Bestimmungen im Zuwendungsbescheid inkl. Anlagen sind Grundlagen des Verwendungs​nachweises; In Anlage 1a finden Sie alle relevanten Informationen wie Aktenzeichen, Anzahl der geförderten Plätze, Berechnung der Förderung, Inhalt und Art des Investitionsvorhabens usw. 
· Beizufügende Unterlagen:

· Die bereits angekreuzten Unterlagen sind in jedem Fall beizufügen.

· Zusätzlich sind die für das Investitionsvorhaben zutreffenden Unterlagen anzukreuzen und beizufügen.
· Die Beifügung der Unterlagen ist mit gesonderter Unterschrift zu bestätigen!
· Sachbericht 
Alternativ kann ein Text als Anlage beigefügt werden, sofern zu den Punkten a bis h Stellung genommen wird. Ziel ist Inhalt, Verlauf, Zweckentsprechung, Planmäßigkeit und Ergebnis (Erfolg) des Investitionsvorhabens nachvollziehen zu können. Eine knappe, auch stichwortartige Darstellung genügt. 
· Zustehende Förderbeträge 
bitte beachten Sie auch Anlage 2 zum Zuwendungsbescheid, Punkt 4 
· Höhe des Förderbetrags: maximal 90 % der zuwendungsfähigen Kosten
· Höhe der Eigenmittel: mindestens 10 % der zuwendungsfähigen Kosten
· Festgesetzte Kosten und Förderbeträge siehe Anlage 1a des Zuwendungsbescheides
· Zu beachten ist die Verbindlichkeit der festgesetzten Kosten und Förderbeträge!
· Zuwendungsfähige Mehrkosten gehen daher zu Lasten des Zuwendungsempfängers
· Einsparungen bei zuwendungsfähigen Kosten  gehen zu Gunsten des Zuwendungs- empfängers, bis der rechtskräftig bewilligte Förderbetrag die Gesamthöhe der zuwendungs- fähigen Kosten erreicht; siehe Anlage 2 zum Zuwendungsbescheid, Punkt 4.2
· Eine ermäßigte Zuwendung ist bei zu viel ausgezahlten Fördermitteln ab einer Höhe von 500 Euro unverzüglich rückzuerstatten, ansonsten fallen Zinsen an; siehe Anlage 2 zum Zuwendungsbescheid, Punkt 4.3.
· Zu viel ausgezahlte Fördermittel sind mit Zinsen unverzüglich zurückzuzahlen.
· Abschlussrechnung
· Festgesetzte Zuwendung und ermäßigte Zuwendung: Summe der Einzelbeträge für Baumaßnahme und/oder Ausstattung
· Die erhaltenen Mittelabrufe sind einzutragen, die Gesamtsumme wird automatisiert berechnet.  

· Der Nachweis der Ausgaben 
muss unbedingt getrennt nach Baumaßnahme (E1) und Ausstattung (E2) erfolgen. Es sind die Gesamtausgaben gemäß Anlage 1a zum Zuwendungsbescheid zu belegen, nicht nur die zuwendungsfähigen Kosten oder lediglich der Förderbetrag.
Alternativ zum Nachweis anhand der beigefügten Excel-Tabellenblätter kann die Kostenaufstellung in anderer Form erfolgen, sofern die erforderlichen Angaben hieraus hervorgehen. 
· Die Geldbeträge auf den beigefügten Rechnungen, Quittungen und Kassenbelegen 
müssen mit den Beträgen in den Kosten-Nachweisen E1 und E2 übereinstimmen; dies muss eindeutig nachvollziehbar sein. 
Auf den Belegen sind daher die laufenden Nummern aus den Nachweisen E1 und E2 den jeweiligen Geldbeträgen zuzuordnen, indem die betreffende Zahl notiert wird, z.B.  „B1“ bzw. „A4“. 
Falls vorhanden sind Kassenbelege von Supermärkten, Einzelhandelsgeschäften usw. auf DIN A-Blätter aufzukleben, ebenfalls getrennt nach Bau und Ausstattung. 
